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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1991

Norm

EO §355 II

EO §355 IX

Rechtssatz

Werden bei der Unterlassungsexekution Einwendungen gegen die Exekutionsbewilligung gemäß § 36 EO erhoben, so

kann die betreibende Partei bei Bestreitung des der Exekutionsbewilligung zugrundegelegten Verstoßes andere

Verstöße nachschießen; die Impugnationsklage ist in diesem Fall auch dann abzuweisen, wenn für dieselbe zeitliche

Vollzugsstufe ursprünglich nicht geltend gemachte andere Verstöße erwiesen sind.
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